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Niemand wußte, wie die deutschen Bischöfe auf die Aufforderung des Papstes, aus der “Beratung mit Schein” auszusteigen, antworten würden. Theologen wie N. Greinacher riefen sie zum Widerstand auf, und J. Gründel, der emeritierte Münchner Moraltheologe, behauptete, in diesem Fall sei ein Ungehorsam ggenüber dem Papst nicht nur möglich, sondern auch “erlaubt” (�). “Wir werden dieser Bitte Folge leisten”, hieß es dann aber von Seiten der Bischöfe, und angesichts dieser ihrer loyalen Haltung ging ein erleichtertes Aufatmen durch die Kirche Deutschlands und weit über sie hinaus. Nun wollen die deutschen Bischöfe in Jahresfrist eine andere Lösung als die mit dem ominösen Schein finden. Freilich, wenn es sich bei dem Ausstellen des Scheines wirklich um Mitwirkung an der Abtreibung handelt und nicht nur um den Anschein einer solchen Mittäterschaft, dann wäre zwar sofortiges Handeln notwendig. Aber immerhin, das Schlimmste scheint vermieden, man hat guten Willen gezeigt, und es besteht Hoffnung. Aber es gibt auch noch gefährliche Klippen, die Sache ist keineswegs ausgestanden, und es bedarf ebenso der Hilfe von oben wie kluger Überlegungen, nun wirklich zu einer Lösung zu kommen. 





I. Der Ausgangspunkt





Rekapitulieren wir: Das deutsche Abtreibungsgesetz fordert vor der - in den ersten 12 Schwangerschaftswochen sonst freien - Abtreibung eine verpflichtende Beratung, die mit einem Schein, den die beratende Stelle ausstellt, nachgewiesen werden muß. Dieses Beratungskonzept ist, meint etwa der Limburger Bischof F.Kamphaus, “in jedem Fall besser als ein rein strafrechtlicher Schutz, und allemal ist es besser als die reine Fristenlösung” (�) (wie zum Beispiel in Österreich).





Ob dies so richtig ist oder ob nicht doch ein anderes, von ihm nicht erwogenes Modell weit besser wäre, sei dahingestellt. Was die deutsche Beratungs-Konzeption betrifft, liegt ein besonderes Problem in dem Schein, den derzeit auch die kirchlichen Berater ausstellen. Er dienst nicht auch, sondern nur zur Abtreibung. Damit aber werden die Berater, wie der Papst formuliert, gegen ihre Absicht “in den Vollzug eines Gesetzes verwickelt, der zur Tötung unschuldiger Menschen führt und vielen zum Ärgernis gereicht.” 





Damit sind die beiden entscheidenden Kritikpunkte genannt: Der, der den Schein ausstellt, ist in die Tötungshandlung hineinverwickelt. Also ist hier eine Art Mitwirkung angesprochen. Außerdem stimmt die Optik nicht: Die Öffentlichkeit gewinnt den Eindruck, daß die Kirche “auch mittut”. Die Schlußfolgerung kann nur sein: Die Bischöfe steigen aus, wie dies ihr Mitbruder EB Dyba schon 1993 gemacht hat.





Darum jetzt die doppelte Bitte des Papstes an die deutschen Bischöfe, “daß ein Schein solcher Art in den kirchlichen oder der Kirche zugeordneten Beratungsstellen nicht mehr ausgestellt wird. Ich ersuche Euch aber, dies auf jeden Fall so zu tun, daß die Kirche auf wirksame Weise in der Beratung der hilfesuchenden Frauen präsent bleibt.” 





Der Ton des Briefes wurde allgemein gelobt, aber natürlich weiß jeder, daß mit der “Bitte” nicht ein Wunsch ausgesprochen wird, den man genauso gut unerfüllt lassen kann. Immerhin schreibt der Papst ausdrücklich “gemäß meiner Verantwortung als oberster Hirte”!





Aus den zwei Bitten ergeben sich zwei Fragen, nämlich einerseits die besorgte Frage nach den Folgen dieser Entscheidung (II), andererseits die eigentlich mehr den Politikern aufgegebene Frage, ob und wie die Kirche angesichts der bestehenden Gesetzeslage weiter in der staatlichen Beratung bleiben kann (III).





II. Bezahlen abgetriebene Kinder den Verzicht auf den “Schein”?





Der schwerwiegendste Vorwurf gegen den Ausstieg lautet so: 





Frauen würden im Konfliktfall eben keine katholischen Beratungsstellen aufsuchen wollen, weil sie dort den Schein nicht bekommen können. Damit wäre aber die letzte Chance vertan, sie doch noch umzustimmen, weil in den staatlichen Stellen oder gar in denen von “Pro familia” eine konsequente Beratung für das Leben nicht stattfindet. So koste, folgert man, der Verzicht auf die Ausstellung des Scheines vielen Kindern das Leben. Die Verantwortung dafür liegt aber beim Papst und den ihm folgenden Bischöfen, und das sei eine noch schlimmere Form von Mitwirkung als die Ausstellung des Scheins. 





Zugegeben, der Vorwurf ist bedrückend. Aber, Gott sei Dank, er trifft nicht zu. Dies läßt sich zeigen:





1. Der Vorrang der Moral





Nehmen wir an, es wäre so, und man könnte beweisen, daß der Ausstieg der Kirche die Zahl der Geretteten nochmals absinken ließe. Müßte sie dann wirklich sagen: Um Kinder zu retten, müssen wir uns die Hände schmutzig machen und weiter mittun (�)? 





Nein, denn es gilt der alte Satz, zugegebenermaßen provokante Satz: Auch um das Universum zu retten, ist es nicht erlaubt, eine Sünde zu begehen.





2. Der Einwand setzt die Pseudo-Ethik der Güterabwägung voraus





Die Argumentation, das Ausstellen des Scheins sei doch das kleinere Übel im Vergleich zu einem Mehr an abgetriebenen Kindern, setzt genau jene Pseudo-Ethik der “Güterabwägung” voraus, die Johannes Paul II. in “Veritatis splendor” verurteilt hat, weil sie jede wahre Ethik zerstört und einen verheerenden Relativismus begründet. Es bedarf keiner besonderen Fantasie, um sich auszumalen, welche Sünden man in bestimmten Situationen begehen dürfte oder sogar müßte mit der Begründung, damit ein größeres Übel zu vermeiden: Christen wären mit dieser Moral zu allem erpreßbar geworden: “Wenn du nicht..., dann werden wir, und das ist doch ein größeres Übel als das, was du tun muß, damit wir nicht...”





3. Der Schaden des Anscheins des Schein





Nehmen wir noch immer an, es wäre so und mehr Kinder würden getötet: Ist die Kirche, entsprechend der Güterabwägung, nicht verpflichtet, sich für die Rettung der Kinder zu entscheiden und den Schein auszustellen? 





Nein, sogar wenn die “Güterabwägung” das alles entscheidend gültige Prinzip wäre, stimmt die Folgerung nicht. Denn die auch nur scheinbare Mitwirkung der Kirche an der Abtreibung ist ein unermeßlich größeres Übel als das Mehr an abgetriebenen Kindern! Dabei geht es nämlich um nichts geringeres als die Frage, ob die Kirche als letztes Bollwerk des Lebens ihr prophetisches Nein durchhält oder ob sich auch sie - sogar sie! - in das Räderwerk des zweiten Holocaust des Jahrhunderts hineinziehen läßt. Auch ein geographisch begrenztes - weil nur in Deutschland - und darum verhältnismäßig kleines Mißverständnis ist eine Katastrophe, die in der Folge viel mehr Menschen das Leben kosten kann und sicher wird. Denn dadurch wird der erste und wichtigste Lebensschutz weiter zerstört: das Gewissen der Menschen. In diesem Sinn heißt es auch im Schreiben des Papstes: “Daß die Kirche den Weg des Gesetzgebers in einem konkreten Punkt nicht mitgehen kann, wird ein Zeichen sein, das gerade im Widerspruch zur Schärfung des öffentlichen Gewissens beiträgt...” Die Weckung des Gewissens ist eine Art “Umwegrentabilität” für das Leben: Wenn mehr Menschen auf ihr Gewissen hören, werden weniger Kinder abgetrieben.





Diese Folge der Verweigerung des Scheins ist besonders wichtig, wenn man bedenkt, was die deutschen Bischöfe als Antwort auf den Papstbrief festgestellt haben: Das Bewußtsein für das Unrecht der Abtreibung ist weiter abgesunken. 





4. Sterben weniger Kinder “mit Schein” als “ohne”?





Die Behauptung, es würden “ohne Schein” mehr Frauen zu Pro Familia abwandern und dadurch würde faktisch mehr abgetrieben (�), ist nur eine Vermutung, die aber den empirischen Daten nicht standhält:





- Bekanntlich hat Erzbischof Dyba schon 1993 die Ausstellung eines Scheines in seiner Diözese verboten. Die Erfahrung in Fulda zeigt: Die Inanspruchnahme der Beratungsstellen hat keineswegs abgenommen. Im Gegenteil, nahm zu. Von der anderen Seite her bestätigt Anne Fleischmann von der Pro-Familia-Beratung Fulda: “Es ist nicht so wie meist vermutet, daß wir einen hohen Zulauf haben, seit die kirchliche Beratungsstellen keine Scheine mehr ausstellen”, im Gegenteil, die Nachfrage in der Schwangerschaft-Konfliktberatung ist eher gesunken (�). Der Vorwurf Bischof Spitals an Erzbischof Dyba, durch seinen Ausstieg aus dem System erfülle er nicht mehr die Bitte des Papstes, den Frauen beizustehen, geht ins Leere (�).





Dieses - zugegebenermaßen überraschende Faktum - läßt sich psychologisch durchaus nachvollziehen: 





Eine Frau, die das Kind zur Welt bringen will, aber Probleme hat, geht zur Beratung und braucht überhaupt keinen Schein.





Wenn eine Frau verunsichert ist und schwankt, wird sie eher eine Beratungsstelle aufsuchen wollen, in der sie nicht gedrängt, sondern wirklich nur beraten wird. In keiner Beratung ist sie so frei wie in der, in der sie keinen Schein bekommt - wie einer, der die Verführungskraft der Angebote fürchtet und daher ohne Geld durch ein Kaufhaus geht. 





Wenn sie dennoch abtreiben will, kann sie sich den Schein immer noch anderweitig besorgen. Aber dabei wird sie das nun völlig eindeutige Zeugnis der kirchlichen Beratung bis in den Operationssaal mahnend begleiten. Hätte sie den Schein “von der Kirche”, würde das den Widerstand ihres Gewissens ständig schwächen. Den die Unterschrift scheint unausgesprochen zu bestätigen: “Auch wir sehen es ein...” Oder: “Schließlich haben Sie ein Recht...”





 Ist sie aber von vornherein entschlossen, geht sie ohnehin nicht zu kirchlichen Stellen. 








5. Entsprechen die Pro familia-Beratungsstellen dem deutschen Gesetz?





Der Einwand, die Nicht-Ausstellung des Scheines in den katholischen Beratungsstellen führe zu einem Mehr an Abtreibungen, setzt logisch voraus, daß die anderen Beratungsstellen nicht konsequent für das Leben beraten. Aber war nicht eben dies, nämlich die Beratung für das Leben, die Voraussetzung der deutschen Abtreibungs-Regelung? Wenn diese aber weitgehend nicht erfüllt ist - wie die Kritiker am Papst offenbar wissen - , dann müßten sie ihre Kritik laut und deutlich gegen die staatlichen und alle anderen Beratungsstellen richten; sie müßten Protest erheben. Warum tun sie das nicht?





Für den Gesetzgeber würde daraus folgen: Alle anderen Beratungsstellen dürfen nicht mehr unterstützt werden, weil nur die kirchlichen Stellen dem Gesetz entsprechend beraten.





6. Ist der Schein eine “Gewissensfrage”?





Die Rede, der Ausstieg sei eine Gewissensfrage, ist irreführend, weil sie nahelegt, Ausstieg und Verbleib seien beide legitime Möglichkeiten eines Christen (�). Zu fragen ist vielmehr: Handelt es sich objektiv um eine “in sich böse Mitwirkung zur Abtreibung” oder nicht? Wenn ja, dann fordert das Gewissen gebieterisch den Ausstieg und läßt keine zweite Möglichkeit (im Sinn der falschen Güterabwägung) offen. Wenn nein, ist noch die Frage des “Scheins des Scheins” zu klären, weil man manchmal an sich sittlich Einwandfreies nicht tun darf um des Ärgerisses willen, das man gibt.





7. Die Konfliktberatung - ein irreführender Begriff





Übrigens ist auch die “Konfliktberatung” ein Begriff, der zwar eingebürgert, aber irreführend ist. Er suggeriert nämlich einen Konflikt zwischen zwei legitimen, irgendwie gleichrangigen Interessen, die man nun gegeneinander abwägen muß. Nun aber läßt sich das Leben eines Menschen in keiner Weise gegen andere Interessen abwägen und vergleichen. Das ohne die Schwangerschafts-Situation vielleicht legitime Interesse der Frau verwandelt sich durch die Gegenwart des Kindes in eine “Versuchung”, der die Forderung des Gewissens gegenübersteht.





Geld bekommen wollen, ist an sich nichts böses. Aber niemand würde von einer “Konfliktberatung” für Diebe reden wollen: Soll man das Interesse des Diebes gegen das Interesse des Eigentümers abwägen? Was sollte dabei “beraten” werden? Bei Dieben wäre es sogar noch möglich, weil extreme Not - die der “Berater” überprüfen könnte - das Eigentumsrecht relativiert und aufheben kann. Aber wer würde, wie manche das bei der Abtreibungsfrage tun, davor warnen, Diebe nur ja nicht zu “bevormunden”, sondern nur zur eigenen Entscheidung zu beraten?





Welches “Gut” könnte die Heiligkeit des unschuldigen Lebens eines Menschen aufheben? Eben keines! Es gibt in dieser Frage nur einen einzigen Rat, der da lautet: “Du sollst nicht morden”, und was dann noch kommt, ist nicht Beratung im Konflikt, sondern Beratung und Hilfe, damit die Belastungen, die mit dem Kind unweigerlich verbunden sind, tragbar bleiben.








III. Wie kann es weitergehen?





Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder man findet eine Art “Bestätigung” der Beratung, die im Unterschied zum bisherigen Schein keine Mitwirkung mehr darstellt und auch nicht danach “riecht”, oder der Gesetzgeber ändert seine Vorgaben und ermöglicht der katholischen Kirche (und anderen Gruppen, die das Argument der Katholiken einsehen) den Verbleib im System.





1. Ersatz-Bestätigungen?





In ersten Stellungnahmen wurden bereits einige Möglichkeiten angedacht, die den Schein ablösen und den Gesetzgeber dennoch zufrieden stellen könnten: 





E. Schockenhoff meinte, man könne sich einen Telefonanruf von der Abtreibungsklinik an die Beratungsstelle vorstellen, der sicherstellt, daß die Beratung stattgefunden hat, oder einen Brief an die beratene Frau, der ihr nochmals die Argumente für das Kind in Erinnerung ruft, aber damit indirekt auch eine Bestätigung darstellt (�). Auch erste Gedanken von Bischof Lehmann gingen in ähnliche Richtung.





Aber was immer man sich ausdenken wird, es dürfen keine “Tricksereien” und keine “Scheinlösungen” sein (�). Die Lage ist aber die: Um den Gesetzgeber zufriedenzustellen, muß man irgendwie - mündlich oder schriftlich oder durch irgendein Zeichen - “bestätigen”. Es ist nicht zu sehen, wie dies nicht wiederum das “Glied in der Kette” sein könnte, die zur Abtreibung führt, selbst wenn man nicht von einer Tötungs-Lizenz sprechen möchte.





Am deutlichsten wird das bei der Idee des Briefes: Wäre sie den Verantwortlichen nur früher gekommen! Es wäre vielleicht eine gute Sache gewesen, und wenn sie auf Grund der danach kommenden Regelung mißbrauchbar geworden wäre, hätte niemand söttisch sagen können: Aha, “dazu” habt Ihr den Brief eingeführt. Aber sogar dann hätte sich die Frage gestellt, ob man ihn um seiner Doppelwirkung willen nicht hätte wieder abschaffen müssen. Denn nach dem Prinzip der Doppelwirkung einer Handlung muß das gewollte Gute (Erinnerung an das Beratungs-Gespräch) das zugelassene Böse (Abtreibung) deutlich überwiegen. Genau das wäre eben nicht der Fall gewesen! Aber jetzt einen solchen Brief einzuführen, wäre ein Feigenblatt, das die Blöße nicht verdecken kann.





2. Gesetzesänderung?





Um in der staatlichen Beratung zu bleiben - was ja auch der Papst wünscht -, bleibt also nur eine Änderung des Gesetzes. Ist das dem Staat zuzumuten? Ja, und zwar aus folgendem Grund: 





- Der Gesetzgeber hat ein Gesetz verabschiedet, das sich im ersten Teil klar zum Lebensrecht bekennt. Also muß er auch ein brennendes Interesse haben, vor allem die Beratungsstellen zu erhalten, die seiner Absicht am besten dienen, und das sind eben die katholischen Stellen. 





- Dem Gesetzgeber sollten eher seine anderen Beratungsstellen Sorge bereiten, die mit dem Schein keine Probleme haben und deren Ideologie dem dem Gesetz zugrunde liegenden Weltbild widerspricht.





- So unvereinbar mit dem Rechtsstaat die Tötungserlaubnis als solche auch ist, der Abtreibung wenigstens eine Beratung vorauszustellen, ist sicher das kleinere Übel, wirft aber naturgemäß die Frage der Bestätigung auf. Aber ist diese notwendig, sind die ungeborenen Kinder dadurch besser geschützt? Man könnte sich auch mit einer verbindlichen Erklärung der Frau begnügen: Die meisten werden sich daran halten, und diejenigen, die auch hier lügen, werden sich ohnehin kaum umstimmen lassen. Wenn sich der Staat mit der Abtreibung abfinden kann, warum nicht auch damit, getäuscht worden zu sein?





- Kamphaus hat recht, ein “nur strafrechtlicher Schutz” des ungeborenen Kindes ist unzureichend. Aber die Kirche sollte nicht müde werden, ihr “ceterum censeo” auszusprechen: Der beste Schutz des Kindes ist das wache Gewissen und die Liebe seiner Mutter und der zweitbeste Schutz eine lebensbejahende Haltung der Umwelt - aber in der Welt, wie sie nun einmal ist, bedarf es auch des Strafrechtes. Die Erfahrung zeigt ja: Wo immer Menschen an einem Wert wirklich liegt, verlangen sie nach dessen Rechtsschutz (�). 





3. Alleingang der Kirche nach dem Beispiel von Fulda





Wenn all das nicht möglich ist, soll sich die Kirche im Vertrauen auf Gott für den Alleingang entscheiden und ihre Beratungsstellen aus eigenen Mitteln bezahlen und an Hilfestellungen anbieten, was immer möglich ist. Gerade der für die Kirche natürlich schmerzliche Umstand, dabei viel Geld zu verlieren, ist in der Öffentlichkeit ein gutes Signal und wird vielen Respekt abnötigen. In dem großen Kampf um das Leben stehen die Zeichen auf Sturm. Die Entscheidung der deutschen Kirche zur absoluten Konsequenz und zur Eindeutigkeit kann helfen, ihn zu gewinnen. 





� . So Johannes Gründel lt. Kathpress 30.1.1998,8.


� . Kamphaus F. im Spiegel 6/1998,76.


� . Dies scheint Bischof Kamphaus (FAZ 4.2.1998,15) zu meinen, wenn er davon sprich, man komme bei solchen Güterabwägungen “nicht unbeschädigt” durch.


� . Polemisch heißt es im Wiener Kurier (27.1.1998,1): “Der Preis, den der Papst zu zahlen bereit ist, ist hoch: Seine ´Bitte´ zwingt Deutschlands Kirche, aus dem bestehenden System auszuscheren. Zu einer fakultativen Scheinberatung ohne Ausstellung eines Beratungsscheins wird aber nur noch ein Bruchteil der Betroffenen erscheinen. Daß bisher 4000 Frauen umgestimmt - in der päpstlichen Diktion: 4000 ´unschuldige Kinder´ gerettet - werden konnten, zählt nicht.”


� . In: Fuldaer Zeitung Nr. 23 vom 28.1.1998. Im diesem Artikel wird auch berichtet: Laut Erzbischof Dyba spricht auch der Vergleich mit anderen Diözesen für die Richtigkeit seines Weges.


� . Vgl. Kathpress 2./3. 2. 1998,13.


� . So F. Kamphaus in der FAZ 4.2.1998,15.


� . Vgl. Kathpress 30.1.1998,8.


� . Kamphaus F., Spiegel 6/1998,76.


� . Zur Abtreibung und auch der Bedeutung des Strafrechts in diesem Zusammenhang vgl. Laun A., Fragen der Moraltheologie heute. Wien 1992   (nur noch beim Verfasser selbst zu beziehen).








